
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schriftliche Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses und des 
Europaausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtags Bestimmungen zur 
Charta der Regional- und Minderheitensprachen nachmelden, Drucksache 19/275 
(neu) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Baasch, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände bedankt sich für die Gelegenheit 

zu Stellungnahme.  

 

In Bezug auf Art. 10 Abs. 2 b) für Dänisch und Friesisch verweisen wir darauf, dass uns eine 

abschließende Einschätzung der Umsetzung nicht möglich ist, weil dies u.a. davon abhängt, 

in welchem Umfang in tatsächlicher Hinsicht die Kapazitäten, insbesondere in Bezug auf 

Sprachkenntnisse vor Ort vorhanden sind. Aufgrund der Fluktuation von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in der öffentlichen Verwaltung sowie der strukturellen Regelung lässt sich 

zweckmäßigerweise auch keine stichtagsbezogene Einschätzung abgeben. Insoweit 

verweisen wir auf die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 

Landesverbände in der letzten Legislaturperiode zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Stärkung der autochthonen Minderheiten 

Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten 

des SSW – Drucksache 18/3536, in der auf die Problematik einer abschließenden 

Einschätzung hingewiesen wurde. 

 

Soweit es Art. 10 Abs. 2 e) und f) betrifft schließen wir uns dem Votum der Landesregierung 

an. Angesicht der bestehenden Möglichkeiten sollte auf die Etablierung eines unmittelbaren 

Rechtsanspruchs verzichtet werden.  
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Hinsichtlich der Mehrbelastungen verweisen wir im Übrigen auf die Regelung des Art. 57 

Abs. 2 LVerf.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Jörg Bülow 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

 

 

 

 




